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in Ihrer E-Mail vom 22. Dezember 2021 an die BDBOS beantragten Sie 
Informationszugang nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu 
Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG). 
 
In Ihrer Nachricht führen Sie wie nachstehend zitiert aus und bitten um die 
Zurverfügungstellung der beim Vortrag auf der PMRExpo präsentierten 
Dokumente. 
 
„ ... 
bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

Am 25.11.21 fand die Tagung “PMRExpo 2021” in Köln statt. Dort wurde unter anderem 
folgender Vortrag gehalten: 

25.11.2021  11:00–11:30 

Netzerneuerung des Digitalfunk BOS und neue Funktionalitäten – Auswirkungen auf den 
Zeitplan für BOS-Leitstellen 

Dr. Matthias Reinhardt 

Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 

Postanschrift:  
11014 Berlin 

Tel. +49 ██████▍███ ▍
Fax  █████████▍▊███▍

██████████▍
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Mein Anliegen: 

Bitte stellen Sie die dort präsentierten Dokumente zur Verfügung. ...“ 

 
Über Ihren Antrag entscheide ich nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG wie folgt: 
 

I. Zu Ihrem Antrag erteile ich Ihnen die 
nachfolgenden Informationen.  
 

II. Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 
 
 

Begründung: 
 

 
Zu I. 
In der Anlage beigefügt übersende ich Ihnen das Dokument zum auf der 
PMRExpo gehaltenen Vortrag „Netzerneuerung des Digitalfunk BOS und 
neue Funktionalitäten – Auswirkungen auf den Zeitplan für BOS-
Leitstellen““. 
 
 
 
Zu II. 
Der Bescheid ergeht als einfache Auskunft gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG 
gebührenfrei. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
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